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1. (1)Der Betreiber hat für jede gentechnische Anlage einen Beauftragten für die biologische Sicherheit sowie

mindestens einen Stellvertreter mit deren Einverständnis zu bestellen und unverzüglich der örtlichen Feuerwehr

bekanntzugeben.

2. (2)Der Beauftragte für die biologische Sicherheit und jeder Stellvertreter muß über eine mindestens zweijährige

praktische Erfahrung mit Arbeiten mit GVO, wie sie in der Anlage vorwiegend durchgeführt werden, sowie über

ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit (§ 1 Z 1) vor

Gefährdungen durch GVO verfügen.

3. (3)Der Beauftragte für die biologische Sicherheit und seine Stellvertreter müssen in einem Dienstverhältnis zum

Betreiber der gentechnischen Anlage stehen oder überwiegend in der gentechnischen Anlage beschäftigt sein;

jeweils zumindest einer von ihnen muss bei Arbeiten in den Sicherheitsstufen 3 oder 4 im kleinen Maßstab sowie

bei Arbeiten in den Sicherheitsstufen 2, 3 oder 4 im großen Maßstab während der Arbeiten mit GVO anwesend

oder zumindest kurzfristig erreichbar sein. Im Klinischen Bereich der Medizinischen Fakultäten ist ein

Dienstverhältnis des Beauftragten für die biologische Sicherheit im Rahmen der universitären Einrichtung dem

Dienstverhältnis zum Betreiber, soweit dieser der Träger der Krankenanstalt ist, gleichzusetzen. Die Bestellung

des Beauftragten für die biologische Sicherheit hat in diesem Fall im Einvernehmen mit dem jeweiligen Klinik- bzw.

Institutsvorstand zu erfolgen.

4. (4)Der Beauftragte für die biologische Sicherheit hat

1. 1.

1. a)die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig zu überwachen und den Betreiber und den

Projektleiter über festgestellte sicherheitsrelevante Mängel unverzüglich zu informieren,

2. b)den Notfallplan zu überprüfen und dem Betreiber gegebenenfalls vorzuschlagen,

3. c)Maßnahmen für die Unterweisung und Ausbildung der Mitarbeiter hinsichtlich der Gewährleistung

der Sicherheit (§ 1 Z 1) vor Gefährdungen durch GVO dem Betreiber vorzuschlagen und

2. 2.schriftliche Aufzeichnungen über diese Tätigkeiten zu führen und diese zur Einsichtnahme durch die

Behörde bereitzuhalten.

5. (5)Der Betreiber hat den Beauftragten für die biologische Sicherheit bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu

unterstützen, ihm hiefür ausreichend Zeit während der Arbeitszeit zu gewähren, und - soweit notwendig -

Hilfspersonal, Weiterbildungsmöglichkeiten, Räume, Einrichtungen und Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen

sowie Gelegenheit zu geben, ihm bei Meinungsunterschieden mit dem Projektleiter Vorschläge und Bedenken

vorzutragen.

6. (6)Scheidet der Beauftragte für die biologische Sicherheit aus dieser Funktion aus oder wird seine Bestellung vom

Betreiber widerrufen, so ist unverzüglich ein neuer Beauftragter für die biologische Sicherheit zu bestellen;

gleiches gilt für dessen Stellvertreter, soweit nicht noch ein anderer Stellvertreter bestellt ist.

7. (7)Der Betreiber hat der Behörde das Ausscheiden und jeden Wechsel des Beauftragten für die biologische

Sicherheit oder eines seiner Stellvertreter unverzüglich unter Anschluß der für die vom Betreiber bestellte

Ersatzperson erforderlichen Nachweise (Abs. 2) schriftlich bekanntzugeben.

8. (8)Die Behörde hat, wenn sie im Falle der Bestellung einer Ersatzperson (Abs. 6) auf Grund der vorgelegten

Nachweise feststellt, daß die bestellte Person den an sie gestellten Anforderungen nicht entspricht, den Betreiber

innerhalb von sechs Wochen ab Bekanntgabe der Ersatzperson aufzufordern, entweder

1. a)innerhalb einer von der Behörde festzulegenden, höchstens vierwöchigen Frist die ausstehenden

Nachweise zu erbringen oder

2. b)wenn für die gentechnische Anlage ein Beauftragter für die biologische Sicherheit oder ein Stellvertreter

gültig bestellt ist, bei mangelnder Qualifikation der bestellten Ersatzperson eine entsprechende ergänzende

Ausbildung innerhalb von sechs Monaten nachzuweisen,

andernfalls vom Betreiber eine andere geeignete Person zu bestellen ist.
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